
Antrag auf Ausstellung eines Sicherungsscheins

Name und Anschrift des Versicherungsunternehmens Name und Anschrift des Antragstellers

Betr.: Kraftfahrtversicherung Nr.

Art des Fahrzeugs, Hersteller, Type, Fahrgestell-Nr. Amtliches Kennzeichen

Name und Anschrift des Kreditgebers Aktenzeichen des Kreditgebers

(Interne Vermerke des Kreditgebers)* Versicherungsbeitrag mitfinanziert

Ablauf der Finanzierung:

KH-Vers. Fahrzeugvers.

Y ja, bis wann Y ja, bis wann

Y nein Y nein

Das Fahrzeug ist dem Kreditgeber siche-
rungsübereignet worden. Der Unterzeichner
erklärt sich damit einverstanden, dass für die
Versicherung des Fahrzeugs die folgenden
Bestimmungen gelten:

1. Die Versicherung gilt in Höhe des durch
die Sicherungsübereignung gesicherten
Kredits für Rechnung des vorgenannten
Kreditgebers oder eines Dritten, den der
Kreditgeber Ihnen benennt.

2. In Abweichung von den Allgemeinen
Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung
(AKB) ist allein der Kreditgeber oder ein von
diesem benannter Dritter berechtigt, die
Rechte aus der Fahrzeugversicherung auszu-
üben und über sie zu verfügen, insbesondere
die Entschädigung anzunehmen und die
Rechte neben dem Versicherungsnehmer ge-
richtlich geltend zu machen, und zwar auch
dann, wenn der Kreditgeber oder der Dritte
den Versicherungsschein nicht besitzt. Der
Kreditgeber ist damit einverstanden, dass Ent-
schädigungen bis zu einem Betrage von 1.000
EUR an den Unterzeichner gezahlt werden.

3. Im Falle der Einbeziehung des Versiche-
rungsbeitrages in die Finanzierung ist eine
Beitragserstattung bei vorzeitiger Beendi-
gung des Versicherungsvertrages (Haftpflicht-
und/oder Fahrzeugversicherung) an den Kre-
ditgeber oder einen von diesem benannten
Dritten vorzunehmen.

Der Unterzeichner beantragt, dem Kreditge-
ber einen Sicherungsschein auszustellen, der
nach Erledigung des durch die Sicherungs-
übereignung gesicherten Kredits vom Kredit-
geber an das Versicherungsunternehmen zu-
rückzugeben ist.

Datum Unterschrift des Antragstellers

* Dieses Feld steht den Kreditinstituten zur freien Verfügung für Angaben, die sie im Zusammenhang mit der Kreditgewährung für interne Zwecke benötigen.K 
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